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An das 

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

Invalidenstraße 44 

10115 Berlin 

 

Landesplanerische Feststellung des Raumordnungsverfahrens für die Autobahn 39 

 

 

 Lüneburg, 17. Juni 2008 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Raumordnungsverfahren für die Autobahn 39 zwischen Lüneburg und Wolfsburg wurde am 
24.8.2007 mit der Landesplanerischen Feststellung abgeschlossen. 

Im Auftrag des Dachverbandes der Bürgerinitiativen gegen die A 39 (http://www.keine-a39.de), 
der ihn bildenden 35 Bürgerinitiativen sowie der dort engagierten Mitglieder habe ich das 
Dokument „Landesplanerische Feststellung“ mit einigen im Raumordnungsverfahren durch die 
Bürger und Bürgerinnen eingereichten Einwendungen abgeglichen, wobei die Schwerpunkte 
auf der Systematik und der Vorgehensweise bei den Planungsarbeiten, dem Schutzgut Mensch 
und dem Bereich Lüneburg lagen. 

Die Ergebnisse dieser Analyse lassen sich dem beiliegendem Dokument entnehmen. 

Aufgrund dieser Ergebnisse erhebe ich zusammen mit dem Dachverband der Bürgerinitiativen 
gegen die A 39, den ihn bildenden 35 Bürgerinitiativen sowie den dort engagierten Mitgliedern 
Einwendungen gegen die Landesplanerische Feststellung.  

Die einzelnen Einwendungspunkte lassen sich ebenfalls dem beiliegenden Dokument 
entnehmen. 

Die im Raumordnungsverfahren eingereichten Einwendungen, die unserer Meinung nach nicht 
ausreichend berücksichtigt wurden, werden aufrechterhalten. 

Zusammen mit dem Dachverband der Bürgerinitiativen gegen die A 39, den ihn bildenden 35 
Bürgerinitiativen sowie den dort engagierten Mitgliedern, beantrage ich, die Planungsarbeiten 
für die A 39 einstellen zu lassen. 

Außerdem beantrage ich zusammen mit den oben genannten, die A 39 nicht in den 
kommenden Bundesverkehrswegeplan, zumindest nicht in dessen vordringlichen Bedarf 
aufzunehmen. 

Zusammen mit den oben genannten behalte ich mir vor, gegen einen eventuellen 
Planfeststellungsbeschluss juristisch vorzugehen, wie auch im Falle der Realisierung der A 39 
zivilrechtliche Schadensersatzansprüche aufgrund von auftretenden Belastungen, eventuellen 
Schäden und der Wertminderung der Immobilien geltend zu machen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Volker Constien 

Theodor-Storm-Straße 28 

21337 Lüneburg 


